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Der linke Sudetenkurier (Ausgabe 42) 
 
 
 
Hallo,  
 
anbei informiere ich über die 42. Ausgabe vom linken Sudetenkurier.  
 
Demokratie in Unternehmen 
In dieser Ausgabe vom Sudetenkurier erkläre ich nochmal einige grundlegende demokratische 
Prinzipien von Unternehmen wie Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Prokuristen. An dieser Stelle 
gibt es auch große Unterschiede zwischen Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung. 
 
Geschäftsführung 
Eine Geschäftsführung bei einer GmbH wird von der Gesellschafterversammlu8ng bestimmt. 
Diese besteht optimalerweise aus zwei Personen mit jeweils 50 Prozent Anteil. Es kann sich zum 
Beispiel um zwei Trägervereine handeln. 
 
Vorstand 
Der Vorstand bei einer Akteingesellschaft wird vom Aufsichtsrat gewählt. Nur der Aufsichtsrat wird 
von der Aktionärsversammlung gewählt. Da dieser in der Größe begrenzt ist, werden bei 
Akteingesellschaften Prokuristen durch die Aktionärsversammlung bestimmt. Diese können 
einzelvertretungsberechtigt sein und haben somit viel Einfluss. Große Unternehmen haben 100 
Prokuristen und mehr. 
 
Betriebsverfassungsgesetz 
Ab 201 Mitarbeitern gilt das vollständige Betriebsverfassungsgesetz. Leitende Angestellte werden 
nicht mitgezählt. Ab 101 Mitarbeitern gelten die meisten Bestimmungen. Bis 4 Mitarbeiter gelten 
keine Regelungen. Das Betriebsverfassungsgesetz spielt zum Beispiel bei der Organisation von 
Krankenhäusern eine große Rolle. 
 



Kleine Unternehmen haben in der Regel 3 Mitarbeitende bis 10 Mitarbeitende als leitende 
Angestellte (1 Geschäftsführer und bis zu 9 Aufsichtsräte oder die entsprechende Anzahl an 
Mitgliedern in Genossenschaften oder Vereinen). Mehr als 100 Beschäftigte haben Vereine in der 
Regel nicht. Dies gilt zum Beispiel für den Ortsverband einer freiwilligen Feuerwehr oder für die 
Größe von einem Orchester in einem Musikverein. 
 
Eine Ausnahme ist journalistische Tätigkeit. Hier gilt das Betriebsverfassungsgesetz nicht. Damit 
kann man für jede Zielsprache einen Mitarbeiter beschäftigen. Vom Umfang entspricht eine 
einfache Presseabteilung 3 DIN A4 Seiten am Tag, 20 Seiten in der Woche oder 80 Seiten 
monatlich. 
 
Linkspartei 
Hier schreibe ich Texte zur Linkspartei, wenn mir etwas einfällt. 
 
Witze 
1000 Termine bzw. Veranstaltungen in einem Jahr. 
 
2 mal in der Woche ein Marktstand. 
 
Alle zwei Wochen einer Chorprobe. 
 
12 mal im Jahr ein Auftritt. 
 
In der nächsten Ausgabe Nummer 43 werde ich weiter berichten und schreiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Sascha Hoffmann 
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Bestellung per Post (ankreuzen für weitere Informationen für Einzugsermächtigung) 
 Ja (62,50 Euro monatlich)                                     Nein 
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